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RS OGH 1953/6/17 3Ob366/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1953

Norm

ABGB §1213

Rechtssatz

Bei einer bürgerlichen Zweimanngesellschaft bedingt die Ausschließung eines Gesellschafters die Au5ösung der

Gesellschaft, ohne daß eine Liquidationsgesellschaft entstünde. Es hat vielmehr die Teilung des gemeinschaftlichen

Eigentums zu erfolgen.
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